F.A.Q. Vergütungen 

A. Allgemeines 

1. Wie werden die Tarife festgelegt? 

Es gibt zwei Arten von Tarifen: die allgemeinen Tarife und die besonderen.  

Die besonderen Tarife sind in den Anlagen des Königlichen Erlasses (K.E.) aufgelistet und betreffen die Zertifikate (Anlage 1), die Tätigkeiten, die in den Tarif ,,Expertise/Gutachten‘‘ fallen, die Kontrolle beim Import, die Aufspürung von Spongiformen übertragbaren Enzephalopathien und die Untersuchung auf Rückstände (Anlage 2), Zulassungen (Anlage 3) und Audits (Anlage 4). In den anderen Fällen gibt es einen Stundentarif von 22,45 €, der pro halbe Stunde und pro Person berechnet wird und von 31,42 Euro, wenn die Leistung durch den Besitzer eines Universitätsdiploms oder Gleichgestellter durchgeführt werden muss. (gesetzliche Verpflichtung). 
2. Wer bestimmt wann eine Kontrolle durch  den Besitzer eines Universitätsdiploms oder Gleichgestellten durchgeführt wird oder nicht ? 

Mit Ausnahmen von Rechtsentscheidungen, entscheidet die PKE abhängig von  der Verfügbarkeit eine Kontrolle durch den Besitzer eines Universitätsdiploms  oder Gleichgestellten durchführen zu lassen. 

3. Ab wann werden die Tarife angewendet ? 

Der K.E. Vergütungen trat am 1. Januar 2006 in Kraft und wurde durch den K.E. vom 17. Juni 2009 angepasst. Die Tarife werden jährlich indexiert.
4. Ist es möglich, dass ein Anbieter unterschiedliche Tarife für dieselbe 

Leistung zahlt? 

Nein, nur Leistungen, die von einem Besitzer eines Universitätsdiploms 

oder Gleichgestellter  durchgeführt werden müssen, unterliegen dem erhöhten allgemeinen Tarif (31,42 Euro).
5. Gibt es Leistungen der Nahrungsmittelagentur für die Tariferhöhungen für erbrachte Leistungen Nachts oder am Wochenende nicht in Anwendung sind? 

Wie im Artikel 3 des KE vermerkt ist, werden die Erhöhungen der Tarife für Leistungen Nachts und am Wochenende weder angewendet auf die Tarife ,,Expertise/Gutachten’’ (Anlage 2, Kapitel II, Punkt 1) noch auf Tätigkeiten der Aufspürung von übertragbaren spongiformen Enzephalopathien (Anlage II, Kapitel II, Punkt 3), insofern diese Tätigkeiten während der Schlachtung stattfanden. Diese Erhöhung wird auf alle anderen Leistungen angewendet, sowohl für die besonderen Tarife als auch die allgemeinen.
6. Läuft das Verfahren für die Einnahme der Vergütungen für eine  tierärztliche Kontrolle beim Import aus Drittländern immer noch über den Zoll (FÖD FIN) und muss nur die ,,Kostenabrechnung’’ der neuen Tarifberechnung angepasst werden? 

Die Einnahme der Vergütungen für tierärztliche Kontrollen beim Import aus Drittländern läuft immer noch über die Zoll- und Akzisenverwaltung des FÖD Finanzen und nach den Tarifen und dem neuen KE. 

B. Bescheinigungen/Zertifkate 

1. Ich habe 3 Bescheinigungen benötigt, der Inspektor hat für diesen Zweck 2 

Stunden Arbeitszeit investiert. Wie wird meine Rechnung erstellt? 

Für Bescheinigungen gibt es eine Pauschale von 40,24 Euro für die erste Bescheinigung und 

26,83 Euro für jedes zusätzliche Zertifikat auf Anfrage. Die Pauschale deckt die nötigen 

Leistungen für die Bescheinigung für eine halbe Stunde ab. Wenn die Zeit 

überschritten wird, werden 26,93 Euro für jede zusätzliche angebrochene halbe Stunde 

berechnet. In ihrem Fall wurden 3 Bescheinigungen angefragt. Die Kontrollen der 

Bescheinigungen haben 2 Stunden gedauert. 3 Bescheinigungen= 40,24 € + 26,83 € + 26,83 €= 93,90 €. Die Pauschale deckt 3x ½ Stunde=1,5 Stunden ab. Da die Kontrolle 2 Stunden 

gedauert hat, wird zusätzlich zu den 93,90 € ein Zusatz von 26,93 € berechnet, das macht 

einen Gesamtbetrag von 120,83 €. 

2. Gibt es eine besondere Regelung für die Ausstellung von abgeleiteten 

Bescheinigungen? 

Die abgeleiteten Bescheinigungen sind Bescheinigungen und werden als solche 

berechnet : 40,24 € für die erste Bescheinigung, 26,83 € für jede zusätzliche. 

3. Bei der Kontrolle beim Import von pflanzlichen Produkten gibt es 2 Arten 

von Kontrollen. Werden diese unterschiedlich gehandhabt? 

Die Berechnung einer Pflanzenschutzkontrolle wird nach den Tarifen des Anhangs 1, Punkt I durchgeführt. 

Dieser Anhang sieht eine Pauschale für die Dokumente-, Identifizierungs- und 

Sanitär-kontrollen vor. Diese Pauschale ist nicht von der Zeit abhängig. Wenn 

ebenfalls Qualitätskontrollen durchgeführt werden, werden sie als zweite 

Bescheinigung angesehen und werden mit 26,83 € pro Zertifikat berechnet. 

4. Wenn zum Beispiel für eine Entsendung von Milcherzeugnissen sowohl eine Hygienebescheinigung  als auch eine Ursprungsbescheinigung angefragt wird, wie viel ist dann zu bezahlen? 

Die Ursprungsbescheinigungen sind immer getrennte Bescheinigungen. Die Anfrage für 

eine Ursprungsbescheinigung und eine Hygienebescheinigung werden also wie folgt 

berechnet: 40,24 € (pro angebrochene halbe Stunde) + 26,83 € (pro angebrochene halbe 

Stunde). Dazu kommen noch 26,93 € pro zusätzlicher angebrochener halben Stunde. Eine 

Sanitärbescheinigung  mit eventuellen Zusätzen wie Angaben über Radioaktivität 

und/oder Dioxin werden als eine einzige Bescheinigung angesehen. 

5. Für eine Ladung (z.B. ein Schiff) können mehrere 

Kontrollbescheinigungen regelmäßig nötig sein während einer längeren 

Zeit. Muss man dafür zahlen und welcher Tarif wird angewendet? 

Wenn zwischenzeitliche Kontrollen durchgeführt werden, die von der 

Nahrungsmittelagentur ausgehen, werden diese nicht berechnet. Wenn 

Bescheinigungen bei der Abfahrt nötig sind, gelten die normalen Tarife für 

Bescheinigungen: 40,24 € für die erste Bescheinigung pro angebrochene 

halbe Stunde und 26,83 € für jedes zusätzliche Zertifikat pro angebrochene halbe 

Stunde, erhöht durch 26,93 €, wenn die Zeit überschritten wird. 

6. Ich nehme mit meinem Pferd an einem Wettbewerb  außerhalb der EU teil. 

Was für Kosten entstehen für eine Bescheinigung? 

Es gibt keine besondere Bescheinigung für den temporären Export in andere 

Mitgliedsstaaten für keine gewerblichen Handlungen, z.B. bei Wettkämpfen, 

Wanderungen, Urlauben, Umzügen. Die verwendeten Dokumente werden als eine eine 

Bescheinigung berechnet. Für die nicht registrierten Pferde kann ein Muster C der 

Gruppe als Hygienebescheinigung ausgestellt werden, für die registrierten Pferde 

(Muster B) nicht (Art. 8 der Richtlinie 90/426/EWG). Wenn beim Export in ein 

Drittland ein anderer Mitgliedsstaat durchlaufen wird, müssen zwei Bescheinigungen 

ausgestellt werden ( eins nach der Richtlinie 93/444/EWG und eins für Drittländer des 

Bestimmungsortes). 

7. Die Tätigkeiten meines Unternehmens gehören nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der Nahrungsmittelagentur, aber ich benötige 

dennoch eine Bescheinigung der Agentur. Wie gehe ich vor? 

Die Kontrolle und die Bescheinigung werden durch einen Bediensteten der FASNK 

durchgeführt und werden also wie eine Bescheinigung berechnet. Wenn dies noch 

nicht gemacht worden ist, registriert die provinziale Kontrolleinheit ihr Unternehmen 

in der Datenbank für ,,Anbieter’’. 

8. Als Anbieter bin ich nicht immer anwesend bei der Bescheinigung, sodass 

ich die Nachweise für Leistungserbringungen unterzeichnen kann. Was 

geschieht in diesem Fall? 

Die Abwesenheit des Anbieters wird auf dem Nachweis der Leistungserbringung 

vermerkt. Die Leistung wird jedoch angerechnet.
9. Ich exportiere Butter in Drittländer. Die Nahrungsmittelagentur kommt zu 

mir, um Proben für das BIRB zu entnehmen.(Belgisches Interventions- und 

Restitutionsbüro) Werden diese Leistungen angerechnet? 

Alle Leistungen im Auftrag der BIRB sind zahlungspflichtig, außer für 

Konditorbutter, da sie im Auftrag des Anbieters ausgeführt werden.
C. Zulassungen, Genehmigungen und Registrierungen 
1. Wie berechnet man die Erneuerung oder Änderung einer Zulassung? 

Jede Erneuerung oder Änderung der Zulassung wird wie eine neue Zulassung berechnet : für das Öffnen eines Dossiers, eine Pauschale von 44,89 €. Diese Pauschale 

deckt alle administrativen Kosten, die im Büro getätigt wurden, ab. Andere 

Leistungen werden zum normalen Stundentarif berechnet, gemäß Art. 3 des KE. 

2. Sind die Anfragen für Registrierungen oder Genehmigungen 

zahlungspflichtig? 

Nein, kein Grundbetrag ist vorgesehen für Genehmigungen oder Registrierungen, 

selbst wenn eine Inspektion zu diesem Zweck durchgeführt wird. 

D. Gutachten (Expertise) und Kontrollen in Zerlegebetrieben 

1. Ich bin Betreiber eines Zerlegebetriebs und die Nahrungsmittelagentur 

führt mehrmals pro Jahr Kontrollen bei mir durch. Diese können 

genauso von den Bediensteten oder beauftragten Tierärzten (CDM) 

durchgeführt werden. Ich stelle selbst keinen Antrag für diese Kontrollen, 

muss aber dennoch Vergütungen bezahlen. Ist das korrekt? 

Diese Leistungen sind in der Tat zahlungspflichtig. Sie gehören zu Art. 2, Punkt 6 

der KE Vergütungen: ,,für die Kontrollen, die gesetzlich die Präsenz der Agentur bei 

der Ausübung der Tätigkeiten benötigen’’. Die Häufigkeit der Kontrollen wird durch 

einen Kontrollplan festgelegt, der ein Arbeitsmittel der FASNK ist für die Planung 

der Kontrollen. 

2. Welche Tarife werden bei den Kontrollen der Importe von Fleisch und 

Fisch angewendet ? 

Die Tarife im Anhang 2, Kapt. II, Punkt 2 (Vergütungen, die an die Importkontrolle gebunden sind) des KE werden angewendet. Wenn der an die Importkontrolle gebundene Betrag der Vergütungen pro Tag niedriger ist als der Betrag, der entrichtet werden muss in Anwendung des im Artikel 3 erwähnten Stundentarif, wird letzterer angewendet mit mindestens 1 Stunde (Kapitel I, Punkt 7).d.h. 62,84 € pro Stunde.
3. Welches ist der angewendete Tarif für ,,Gegen-Gutachten’’? 

Sie werden berechnet gemäß allgemeinem Tarif, 31,42 € pro angebrochene halbe Stunde. 

E. Zahlungspflichtig : Ja/Nein ? 

1. Wird die Verfassung von Inspektionsberichten und die Erstellung eines 

Protokolls berechnet? 

Solche Leistungen, die durch die Tatsachen oder das Versäumnis des Anbieters oder 

das Aufkommen von verdorbenen, faulen, schädlichen oder als schädlich erklärten 

oder gesetzlich nicht konformen Produkten verursacht wurden, sind zurzeit nicht 

systematisch zahlungspflichtig. Einige Nicht-Konformitäten können dennoch 

angerechnet werden. 

2. Ich muss für eine ,,unnötige Fahrt“ zahlen, warum? 

Alle unnötigen Fahrten, die für zuzahlende Leistungen unternommen wurden (z.B. 

auf Anfrage, Zertifizierung,...) sind ebenfalls zahlungspflichtig. 

3. Die Nahrungsmittelagentur hat aufgrund einer Beschwerde eine Inspektion bei mir durchgeführt. Während der Inspektion sind einige Mängel festgestellt worden. Ich widerspreche diesen nicht, aber muss ich diese Inspektion bezahlen? 

Diese Inspektion ist nicht zahlungspflichtig. 

